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Entscheidung SBV Baseball und SBV Nachwuchs 
Verwendung Spielbälle Baseball 2024 

04.03.2024 
 
 
Der Spielbetriebsverantwortliche Baseball - Michael Vallant - und der Spielbetriebsverantwortliche 
Nachwuchs - Peter Ferak Jr. - haben entscheiden, dass in Österreich im Spielbetrieb Baseball Allgemeine 
Klasse und Spielbetrieb Nachwuchs Baseball folgende für die Verwendung in Österreich zugelassenen 
Spielbälle in den Ligen verwendet werden dürfen. 
 
Die Zulassung von Spielbällen für den Spielbetrieb Baseball und Spielbetrieb Nachwuchs obliegt alleine der 
ABF, verwendet werden dürfen nur entsprechend zugelassene Bälle (SBO, Teil B, §3). Ligen können somit 
nicht die Verwendung anderen, nicht von der ABF zugelassenen Spielbällen gestatten. 
 
 

Baseball Bundesliga 
 ausschließlich TeamMate TM130 
 

2. Bundesligen Baseball 
 ausschließlich TeamMate TM130 
 

Landesligen Baseball 
 ausschließlich TeamMate TM130 
 

Junioren U18 Ligen 
 ausschließlich TeamMate TM130 
 

Jugend U16 Ligen 
 ausschließlich TeamMate TM130 
 

Pony U14 Ligen 
 TeamMate TM130 

o Anmerkung: Bei der ÖM Pony U14 2024 wird mit TeamMate TM130 Bällen gespielt. 

 Grizzly G102 

 Grizzly G100LS 

 Markwort L96R 

 Nach Bestätigung durch die ABF (Zulassung) können in Spielen der Kategorie Pony U14 auch andere Bälle 
verwendet werden. 

 In einem Spiel dürfen die Bälle nur sortenrein verwendet werden. 
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Schüler U12 Ligen 
 TeamMate TM130 

o Anmerkung: Bei der ÖM Schüler U12 2024 wird mit TeamMate TM130 Bällen gespielt. 

 Grizzly G102 

 Grizzly G100LS 

 Markwort L96R 

 Nach Bestätigung durch die ABF (Zulassung) können in Spielen der Kategorie Schüler U12 auch andere 
Bälle verwendet werden (jedoch nur sortenrein pro Spiel). 

 Im einem Spiel dürfen die Bälle nur sortenrein verwendet werden. 
 

Schüler U10 Ligen 
 In Spiele der Kategorie Schüler U10 dürfen jegliche Bälle, die die in der SBO (Teil F, §2.13.) vorgegebenen 

Kriterien für den Spielball (weich und mit einem Umfang von 8,5") erfüllen, verwendet werden. 

 Im einem Spiel dürfen die Bälle nur sortenrein verwendet werden. 
 

Empfehlungen Spielbälle Pony U14, Schüler U12 
 In beiden Spielen eines Doubleheaders bzw. in allen Spielen eines 3-er Turniers sollte der gleiche Ball 

verwendet werden (d.h. kein Wechsel des Balltyps zwischen den Spielen). 

 Um Missverständnisse und Probleme bei den Spielen zu vermeiden, sollte vorab den jeweiligen Gegner 
schriftlich mitgeteilt werden, welcher Ball zum Einsatz kommen wird. 

 

Zulassung Spielbälle Pony U14, Schüler U12 
 Der Antrag auf Zulassung von Spielbällen für die Kategorien Pony U14 und Schüler U12 kann von einer 

Liga oder einem Verein beantragt werden. 

 Bei der Beantragung der Zulassung muss die genaue Typenbezeichnung des Balls angeführt werden. 

 Sobald es eine Entscheidung über die Zulassung gibt, wird es eine Information an alle Vereine und Ligen 
geben. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Entscheidung kann laut SDO Teil A, Art. 14, §1 beim ABF Vorstand Revision eingelegt werden. 
Die Revision ist schriftlich an den Präsidenten der ABF als Vertreter der ABF zu richten. Die Revision muss laut 
SDO, Teil A, Art. 14, §2 innerhalb von 7 Werktagen nach Veröffentlichung der Entscheidung erfolgen und ist 
laut SDO, Teil A, Art. 11, §4 und SBO, Teil B - Anhang, §5.5 gebührenpflichtig. Die Revisionsgebühr von EUR 
50,- ist ebenfalls innerhalb von 7 Werktagen auf das Konto der ABF (Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, 
IBAN: AT57 2021 9000 2106 5834, BIC: SPHEAT21XXX) einzuzahlen. Die Bestätigung der Überweisung muss 
der Revision beigelegt werden. 


